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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 19. Dezember 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0496-IM/a/2014 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2877/J betreffend 

"flächenoptimierte Grundrisse im geförderten Wohnbau", welche die Abgeordneten 

Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen am 23. Oktober 2014 an mich      

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage: 

 

Sowohl das Wohnbauförderungsrecht, als auch die Bauordnungen fallen in die        

ausschließliche Zuständigkeit der Länder. Das OIB ist eine reine Einrichtung der    

Bundesländer. 

 

Das Normenwesen spielt nur insoweit eine Rolle, als es freiwillige und von qualifizier-

ten Expertinnen und Experten ausgearbeitete Empfehlungen in Form von ÖNORMEN 

liefert. Es obliegt allein dem Landesgesetzgeber zu entscheiden, ob in den diesbezügli-

chen Regelungen auf diese Normen Bezug genommen wird. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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